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3. Änderung der Studienordnung 
für den postgradualen und weiterbildenden Studiengang Bioinformatik 

 
vom 31.3.2006 

 
 
Gemäß § 72 Abs. 3 Satz 2 des Berliner Hochschulgesetzes (BerlHG) i. d. F. vom 13.2.2003 
(GVBl. S. 82), zuletzt geändert am 21.4.2005 (GVBl. S.254), ändert die Dekanin die Studien-
ordnung vom 21.8.2003 (A.M. 23/2003), zuletzt geändert am 21.10.2005 (A.M. 160/2005), 
wegen der Eilbedürftigkeit der Sache wie folgt:  
 
1. Studierende, die ihr Studium nicht in der Regelstudienzeit abgeschlossen haben, werden 
individuell beraten. Ihnen wird ein individueller Studienplan zusammengestellt. Hierin können 
auch Einzelregelungen zur Teilnahme an Lehrveranstaltungen, die nicht vom FB V angebo-
ten werden, enthalten sein. 
 
2. Diese Änderung gilt für alle Studierenden, die bis einschließlich des WS 2005/2006 
immatrikuliert wurden. Sie ist in den Amtlichen Mitteilungen der TFH zu veröffentlichen.  
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